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Das Gesetz ist seit 30.12.2025 in Kraft. 

Stand Januar 2026. Alle Informationen und Angaben in diesem Mitglieder-Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusam-

mengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

 

 

Hintergrund 

Die Handwerkorganisation, das sind der Zentral-

verband des Deutschen Handwerks, Handwerks-

kammern und Innungen, setzt sich für eine effek-

tive Bekämpfung der Schwarzarbeit ein. Der ZDH 

bekennt sich hierzu auch in seiner Stellungnahme 

zum Gesetzentwurf des SchwarzArbMoDiG: 

„…Das personalintensive Handwerk ist vom Phä-

nomen der Schwarzarbeit besonders betroffen. 

Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Schein-

selbstständigkeit gefährden legale Beschäftigung 

und verhindern, dass neue Arbeitsplätze geschaf-

fen werden. Zu Lasten der Solidargemeinschaft 

werden insbesondere steuer- und sozialversiche-

rungsrechtliche Verpflichtungen unterlaufen – mit 

enormen volkswirtschaftlichen und gesellschafts-

politischen Schäden. Die aus der Schwarzarbeit 

und illegaler Beschäftigung resultierenden Ver-

drängungs- und Substitutionsprozesse beein-

trächtigen gleichermaßen die gesetzestreu agie-

renden Unternehmen wie den solidarisch han-

delnden Bürger und nicht zuletzt auch die tarif-

politische Handlungsfähigkeit der Sozialpartner. 

Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt ungeachtet 

der stillschweigenden Akzeptanz von Schwarzar-

beit durch weite Teile der Gesellschaft…“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friseurhandwerk und Kosmetik-

gewerbe  

Neu: Nachweispflichten wie z. B. Ausweis- und In-

formationspflichten von Arbeitgebern/ Betriebs-

leitern und Arbeitnehmern dieser Branchen 

Hintergrund  

Das Friseurhandwerk und Kosmetikgewerbe 

wurde im Einvernehmen mit dem Zentralverband 

des Deutschen Friseurhandwerks in den Bran-

chenkatalog der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 

(FKS) aufgenommen. Mit dem Gesetz reagiert der 

Gesetzgeber auf erhebliche Strukturveränderun-

gen in dieser Branche. Mit der zahlenmäßig er-

heblichen Zunahme an Barbershops und auf 

Männerhaarschnitte spezialisierte Betriebe ist ein 

neuer Risikobereich mit hohem Schwarzarbeitsri-

siko entstandenen. Diese Gewerbetreibenden 

sind dem zulassungspflichtigen Friseurhandwerk 

zugeordnet. Das Gesetz ermöglicht dem Zoll, 

diese Branche stärker in den Fokus ihrer Kontrol-

len zu nehmen. 

Rechtliche Folgen 

Die Aufnahme des Friseurhandwerk und Kosme-

tikgewerbe in den Branchenkatalog des § 2a Abs. 

1 SchwarzArbG ist mit zahlreichen rechtlichen 

Pflichten und Konsequenzen für die Betriebspra-

xis verbunden, die ab dem Inkrafttreten des no-

vellierten Gesetzes greifen: 

Sofortmeldepflicht  

Arbeitgeber  - wie z. B. schon im Bau- oder im Ge-

bäudereinigergewerbe - sind verpflichtet, den 

Tag des Beginns eines neuen Beschäftigungsver-

hältnisses spätestens bei Beschäftigungsauf-

nahme an die Datenstelle der Rentenversicherung 
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zu melden, § 28a Abs. 4 SGB IV. Dies gilt auch in 

Bezug auf Berufsausbildungsverhältnisse. Die So-

fortmeldung hat unabhängig von Art und Um-

fang des Beschäftigungsverhältnisses zu erfolgen. 

Sie ersetzt nicht die Meldung zur Sozialversiche-

rung bei der Einzugsstelle (Krankenkasse oder Mi-

nijobzentrale). Vielmehr ist sie zusätzlich zu dieser 

abzugeben und muss folgende Daten des Be-

schäftigten enthalten:  

- Familien- und die Vornamen,  

- Versicherungsnummer, soweit bekannt, 

ansonsten die zur Vergabe einer    Versi-

cherungsnummer notwendigen Angaben 

(Tag und Ort der Geburt, Anschrift),  

- Betriebsnummer des Arbeitgebers und  

- Tag der Beschäftigungsaufnahme.  

 

Mitführungs- und Vorlagepflicht von Aus-
weispapieren 

Arbeitnehmer haben bei der Ausübung ihrer Tä-

tigkeit ihren Personalausweis, Pass, Passersatz o-

der Ausweisersatz mitzuführen und den Behörden 

der Zollverwaltung auf Verlangen vorzulegen, § 2 

a Abs. 1 SchwarzArbG. 

Hinweispflicht des Arbeitgebers  

Der Arbeitgeber hat jeden Arbeitnehmer nach-

weislich und schriftlich auf die vorgenannte Mit-

führungs- und Vorlagepflicht nach § 2a Abs. 1 

SchwarzArbG hinzuweisen. Der Hinweis ist vom 

Arbeitgeber für die Dauer der Erbringung der Ar-

beitsleistung aufzubewahren und den Behörden 

der Zollverwaltung bei Prüfungen auf deren Ver-

langen hin vorzulegen, § 2a Abs. 2 SchwarArbG.  

Arbeitszeitdokumentation und Aufbewah-
rungspflichten  

Arbeitgeber, die Arbeitnehmer in einer sog. 

Schwarzarbeitsbranche beschäftigen, sind ver-

pflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen 

Arbeitszeit dieser Arbeitnehmer spätestens bis 

zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeits-

leistung folgenden Kalendertag aufzuzeichnen, § 

17 Abs. 1 Mindestlohngesetz ( MiLoG ). Die Auf-

zeichnungen sind mindestens zwei Jahre aufzu-

bewahren, beginnend ab dem für die Aufzeich-

nung maßgeblichen Zeitpunkt. In der Form der 

Arbeitszeitaufzeichnung (elektronisch oder hän-

disch) ist der Arbeitgeber frei. Die Aufzeichnung 

kann auf den Arbeitnehmer delegiert werden. Zu-

dem hat der Arbeitgeber die für die Kontrolle der 

Einhaltung der Mindestlohnzahlungsverpflich-

tung nach § 20 MiLoG in Verbindung mit § 2 Mi-

LoG erforderlichen Unterlagen im Inland in deut-

scher Sprache für die gesamte Dauer der tatsäch-

lichen Beschäftigung der Arbeitnehmer im Inland, 

wenigstens für die Dauer der Leistungserbrin-

gung bis maximal zwei Jahre, bereitzuhalten. So-

fern der Zoll dies fordert, kann auch eine Ver-

pflichtung zum Bereithalten der Unterlagen am 

Beschäftigungsort bestehen.  

Mitwirkungs- und Duldungspflichten  

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind gemäß § 5 

SchwarzArbG verpflichtet, bei den Prüfungen des 

Zolls mitzuwirken, d. h. sie haben vor allem 

- die Prüfung zu dulden und die erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen,  

- Unterlagen vorzulegen und  

- das Betreten von Grundstücken und Ge-

schäftsräumen zu dulden.  

Arbeitsverträge - Nachweisgesetz  

In den Branchen des § 2a Abs. 1 SchwarzArbG 

müssen neue Arbeitsverträge und wesentliche 

Vertragsänderungen innerhalb vorbestimmter 

gesetzlicher Fristen in Papierform mit eigenhän-

diger Unterschrift abgeschlossen werden, § 2 Abs. 

1 S. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 S. 6 Nachweisgesetz. Die 

mit dem Bürokratieentlastungsgesetz IV zum 1. 

Januar 2025 erfolgte administrative Entlastung, 

Arbeitsverträge oder vertragliche Änderungen 

auch in Textform ausreichen zu lassen, gilt in die-

sen Branchen nicht. Für Berufsausbildungsver-

träge gelten die besonderen Formvorschriften 

des Berufsbildungsgesetzes.  
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Fleischerhandwerk 

Das Fleischerhandwerk wurde befristet aus dem 

Anwendungsbereich „Fleischwirtschaft“ des 

SchwarzArbG herausgenommen. Für handwerkli-

che Fleischerbetriebe entfallen somit die oben 

aufgeführten Nachweispflichten. Der ZDH hat 

sich maßgeblich für die Herausnahme des Flei-

scherhandwerks aus dem Anwendungsbereich 

des § 2a Abs. 1 Nr. 8 SchwarzArbG eingesetzt. 

 

 


